
 

Anhang A…………(Nummerierung Anhang A) zu den Nachweisen für die endgültige 

Bewilligung: Zuordnung der Erträge zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag und Angaben für 

die Überkompensationskontrolle zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag (Benennung 

öffentlicher Dienstleistungsauftrag) 

……………………………………………………............................................................................ 

(bitte den Anhang A für jeden öffentlichen Dienstleistungsauftrag separat ausfüllen; die 

öffentlichen Dienstleistungsaufträge dabei jeweils gleichlautend wie im Vordruck (M2*) 

benennen und die Anhänge A fortlaufend nummerieren) 

Hinweis: 

Ziff. 1 (E1 und ggf. E2) ist nur auszufüllen von Betreibern, die gemeinwirtschaftliche Verkehre 

aufgrund mehrerer öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder zusätzlich eigenwirtschaftliche 

Verkehre durchführen; bei Betreibern mit nur einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag genügt 

insoweit das Ausfüllen des Vordrucks (siehe dort M2* und M3*).  

Ziff. 2 (E3) ist von allen Betreibern, die gemeinwirtschaftliche Verkehre betreiben, auszufüllen. 

 1. Für die Zuordnung der Erträge zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag und 

zur hiesigen zuständigen Behörde: 

E1 Bitte geben Sie an, welcher Anteil der im Formular bei M1* genannten Erträge auf den 

hiesigen öffentlichen Dienstleistungsauftrag entfällt (Ziff. 6.4.1 der allgemeinen 

Vorschrift): 

……………………………………………………………………………………………………. 

E2 Für Betreiber, die im Gebiet mehrerer zuständiger Behörden in NRW tätig sind: 

Vom Betreiber tatsächlich im Bewilligungsjahr aufgrund des öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags erbrachte Wagenkm, differenziert nach regulärem Verkehr und 

Bedarfsverkehr (Ziff. 6.4.2.1 bis Ziff. 6.4.2.3 der allgemeinen Vorschrift): 

a) Tatsächlich erbrachte Wagenkm im regulären Verkehr: 

 ..............................................................................................................................................  

b) Tatsächlich erbrachte Wagenkm im Bedarfsverkehr: 

 ..............................................................................................................................................  

Aufteilung dieser Wagenkm zur hiesigen zuständigen Behörde und zu den anderen 

beteiligten zuständigen Behörden, jeweils differenziert nach regulärem Verkehr und 

Bedarfsverkehr (Ziff. 6.4.2.4 der allgemeinen Vorschrift): 

a) Wagenkm im regulären Verkehr im Gebiet der zuständigen Behörde: 

……………………………………………………………………………………………………. 

b) Wagenkm im regulären Verkehr im Gebiet der anderen zuständigen Behörde(n): 

……………………………………………………………………………………………………. 



 

c) Wagenkm im Bedarfsverkehr im Gebiet der zuständigen Behörde:  

……………………………………………………………………………………………………. 

d) Wagenkm im Bedarfverkehr im Gebiet der anderen zuständigen Behörde(n): 

……………………………………………………………………………………………………. 

Nach diesem Verhältnis Zuordnung der auf den öffentlichen Dienstleistungsauftrag 

insgesamt entfallenden Erträge (E1) zur hiesigen zuständige Behörde und zu den 

anderen beteiligten zuständigen Behörden (Ziff. 6.4.2.4 der allgemeinen Vorschrift): 

a) Zuordnung Erträge zur hiesigen zuständigen Behörde: 

……………………………………………………………………………………………………. 

b) Zuordnung Erträge zu den anderen zuständigen Behörden: 

……………………………………………………………………………………………………. 

  

 2. Für die Überkompensationskontrolle: 

E3 Ergebnis der jährlichen Überkompensationskontrolle des o.g. öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags: 

(bitte ankreuzen)    

                              □   keine Überkompensation 

                              □   Überkompensation (Erläuterungen auf gesondertem Blatt) 

 

 

 

(* des Vordrucks „Nachweise für die endgültige Bewilligung“) 
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